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Potsdam, 2. November 2020 
 
• Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 2 „Solarpark Großwoltersdorf“ (4. Entwurf, 08/2020) 
• 5. Änderung des Flächennutzungsplans des Amtes Gransee u. Gemeinden (4. Entwurf, 08/2020) 

Gemeinde / Ortsteil: Großwoltersdorf / Großwoltersdorf 
Kreis: Oberhavel 
Region: Prignitz-Oberhavel 

Schreiben der Baukonzept Neubrandenburg GmbH vom 30.09.2020 im Auftrag der Gemeinde Großwoltersdorf 
 
  Stellungnahme zur Zielanfrage gemäß Art. 12 bzw. 13 des Landesplanungsvertrages 
  Stellungnahme im Rahmen der Beteiligung der Behörden gemäß § 4 Abs. 1 BauGB 
x  Stellungnahme im Rahmen der Beteiligung der Behörden gemäß § 4 Abs. 2 BauGB 

 
Beurteilung der angezeigten Planungsabsicht: 

  Die Planungsabsicht ist nicht hinreichend zu beurteilen.  
  Die Planungsabsicht steht im Widerspruch zu Zielen der Raumordnung.  
  Es ist derzeit kein Widerspruch zu Zielen der Raumordnung zu erkennen.  
x  Die Planungsabsicht ist an die Ziele der Raumordnung angepasst (s. Erläuterungen).  

 
Erläuterungen 

Zu der Planungsabsicht haben wir in den vergangenen Jahren vielfach Stellung genommen. Wesentliche 
raumordnerische Beurteilungsgrundlage ist nach wie vor der Regionalplan „Rohstoffsicherung“: Das gesamte 
Plangebiet bzw. der Änderungsbereich liegen nach dessen Festlegungskarte innerhalb des Vorranggebietes 
„Sicherung oberflächennaher Rohstoffe“ Nr. 38 „Groß Woltersdorf“, in dem gemäß Ziel Z 1.1 die Gewinnung 
der Rohstoffe Vorrang vor anderen Nutzungsansprüchen hat. Dem Abbau der oberflächennahen Rohstoffe 
entgegenstehende Nutzungen sind innerhalb dieser Gebiete ausgeschlossen. 

Eine andere Nutzung als die Rohstoffgewinnung ist in den Vorranggebieten möglich, wenn der Rohstoff be-
reits abgebaut ist und insoweit faktisch kein Zielkonflikt mehr besteht. Gegenüber der letzten Beteiligung 
wurde der Geltungsbereich des Bebauungsplanes / der Änderungsbereich des Flächennutzungsplanes deut-
lich verkleinert (von zuletzt ca. 45 ha auf jetzt ca. 6,4 ha). Nach der Begründung zum Bebauungsplan wurden 
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die nutzbaren Potenziale im Geltungsbereich hinsichtlich der Rohstoffgewinnung vollständig abgebaut. Auch 
das LBGR bestätigt aktuell gegenüber der Regionalen Planungsgemeinschaft Prignitz-Oberhavel, dass die 
Kiessande in diesem Bereich weitestgehend abgebaut sind. Somit steht Ziel 1.1 des Regionalplans der beab-
sichtigten Festsetzung als sonstiges Sondergebiet „Energiegewinnung auf der Basis solarer Strahlungsener-
gie“ nicht mehr entgegen. 

Der FNP-Entwurf sieht eine Darstellung als „Sonderbaufläche mit hohem Grünflächenanteil“ vor. Das ist u.E. 
nicht hinreichend bestimmt und entspricht auch nicht der beabsichtigten Zweckbestimmung als Solarpark. Die 
Darstellung sollte konkretisiert und der vorgesehenen Nutzung angepasst werden. 

 
Rechtliche Grundlagen zur Beurteilung der Planungsabsicht  

• Landesentwicklungsprogramm 2007 (LEPro 2007) vom 18.12.2007 (GVBl. I S. 235) 
• Landesentwicklungsplan Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg (LEP HR) vom 29.04.2019 (GVBl. II, Nr. 35) 
• Regionalplan Prignitz-Oberhavel, Sachlicher Teilplan „Rohstoffsicherung“ (ReP Rohstoffe) vom 24.11.2010 

(ABl. 47/12 S. 1657) 
• Regionalplan Prignitz-Oberhavel, Sachlicher Teilplan „Freiraum und Windenergie“ (ReP FW), Satzung vom 

21.11.2018 
• Satzung über den Regionalplan Prignitz-Oberhavel, Sachlicher Teilplan „Grundfunktionale Schwerpunkte“ 

vom 08.10.2020 (ABl. Nr. 24, S. 525) 
 
Bindungswirkung 

Gemäß § 1 Abs. 4 BauGB sind Bauleitpläne den Zielen der Raumordnung anzupassen. Die Ziele der Raumord-
nung können im Rahmen der Abwägung nicht überwunden werden. 

Die für die Planung relevanten Grundsätze und sonstigen Erfordernisse der Raumordnung sind aus den o. g. 
Rechtsgrundlagen von der Kommune eigenständig zu ermitteln und im Rahmen der Abwägung angemessen zu 
berücksichtigen. 
 
Hinweise  

• Der sachliche Teilregionalplan „Freiraum und Windenergie“ vom 21.11.2018 wurde am 17.07.2019 unter 
Ausnahme der Festlegungen zur Windenergienutzung genehmigt, tritt aber erst nach seiner Bekanntma-
chung in Kraft.   

• Diese Stellungnahme gilt, solange die Grundlagen, die zur Beurteilung der Planung geführt haben, nicht we-
sentlich geändert wurden. Die Erfordernisse aus weiteren Rechtsvorschriften bleiben von dieser Mitteilung 
unberührt. 

• Wir bitten  
o Beteiligungen gemäß Landesplanungsvertrag zur Zielmitteilung/Trägerbeteiligung zu Bauleitplä-

nen / Satzungen nur in digitaler Form durchzuführen; 
o bei Mitteilungen über das Inkrafttreten von Bauleitplänen / Satzungen oder die Einstellung von Verfahren 

(vgl. Artikel 20 des Landesplanungsvertrages) den Plan / die Satzung und die Bekanntmachung in digi-
taler Form als pdf-Datei per E-Mail zu übersenden (oder alternativ mit Download-Link);  

o dafür ausschließlich unser Referatspostfach zu nutzen: gl5.post@gl.berlin-brandenburg.de. 
• Information für den Fall der Erhebung personenbezogener Daten siehe folgenden Link:  

https://gl.berlin-brandenburg.de/service/info-personenbezogene-daten-gl-5.pdf. 
 
Im Auftrag 
 
gez. Madert 


























